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XIV. Geserzgcbungsperiode 

DER B U N OE S /Vli NI S T ER 
rOR BAUTEN UND TECHNIK Wien,aIn. 30.Jänner 1978 
Zl.10.101/136-I/1/77 
Parlamentarische Anfrage Nr.1508 
der Abg.Dr.Moser und Gen.betr. 
AHS St.Peter,Graz. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
10tO W ie n 

fS,,"'/AB 

1978 -Df- 3 1 
zu "iSOd'/J 

. Auf die Anfrage Nr.1508, welche die Abgeordneten 
Dl". Moser und Genossen am 2·.12.1977 betreffend AHS St. Peter, 
Graz an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mit
zuteilen: 

Für den Neubau der AHS und für die Erweiterung des 
wirtschaftskundlichen-Bundesrealgymnasiums in Graz,Petersgasse 

108 ist am '( • '7.1977 eine vom Amt der Steiermärkischen Landes
regierung im eigenen Wirkungsbereich ausgearbeitete Bebauungs~ 
studie in Form von 2 Varianten im Bundesministerium für Bauten 
und Technik mit dem Hinweis eingelangt, daß gleichzeitig eirl 
Ansuchen um Bekanntgabe eines Widmungsrahmens an die Baubehörde 
ergehe. 

Die Bekanntgabe dieses Widmungsrahmens erfolgte durch 
den Magistrat der Stadt Graz, A 14 - Stadtplanungsamt und wurde 
am 28.10.1977 dem Bundesministerium für Bauten und Technik über
mittelt. 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst hat auf 
Grund der Festlegung des Widmungsrahmens ein Raum- und Funktions

programm ausgearbeitet, welches nunmehr vorliegt. 
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Zu 2:) -----.. 

Die Planung des gegenständlichen Bauvorhabens wird 

unter der Oberleitung des Bundesministeriums für Bauten und 

Technik abgewickelt. 

Gemäß dem gemeinsam mit dem Bundesministerium rar 

Unterl~icht und Kunst festgelegten Bauprogramm 1978 ist im 

Jahre 19'78 nur die Planung für das· gegenständliche Bauvorhaben 

vorgesehen. 

Zu J.\:) 

Über die JVlöglichkeit, das Bauvorhaben in 2 Etappen 

durchzuführen, wird erst auf Grund der Pls.nung und der nach 

1978 gegebenen finanziellen Möglichkeiten zu entscheiden sein. 

Da die fv1i ttel für die Pla.nungsarbei ten vom Land 

Steiermark im RCi.hmen der Pauschalabgeltung laut F'AG zu tragen 

sind, war im Bundesbudget 1978 dafür kein Betrag auszuweisen. 

1511/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




